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Vorwort

Die Konjunkturkomponente des Grundgesetzes in Art. 109 Abs. 3 S. 2 GG und
Art. 115 Abs. 2 S. 3 GG hat die Finanzpolitik seit der Globalsteuerung der 1960er
Jahre neu ausgerichtet: Sie ermöglicht eine flexible Reaktion auf gesamtwirtschaft-
liche Schwankungen und achtet dabei finanzielle Stabilität, sie definiert den kon-
junkturellen Verschuldungsraum des Haushaltsgesetzgebers und trifft dadurch eine
Grundaussage zur fiskalpolitischen Rolle des Staates. Die Dissertation untersucht
die rechtlichen Grundlagen, Funktionsmechanismen und praktischen Auswirkungen
dieser Regelung. Ziel der Arbeit ist es, die Kreditermächtigungen der Schulden-
bremse und die europarechtlichen wie gesamtwirtschaftlichen Verpflichtungen des
Staates systematisch einzuordnen. Dabei wird sowohl die historische Entwicklung
der Finanzverfassung betrachtet als auch auf gegenwärtige Debatten eingegangen.
Die Dissertation wurde von der Juristischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg im Sommersemester 2025 angenommen. Zur Veröffentlichung wurde sie
auf den Stand von Februar 2025 gebracht. Die Änderung der Finanzverfassung im
März 2025 sowie die damit verbundenen Neuerungen im einfachen Recht wirken
sich nicht auf die hier gefundenen Ergebnisse aus.*

Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Dres. h.c. Paul
Kirchhof, für die wegweisenden Anregungen, kritischen Hinweise und beständige
Förderung, insbesondere auch während der Jahre meiner Tätigkeit an seiner For-
schungsstelle für Staats- und Steuerrecht. Er hat mir wissenschaftliche und ideelle
Werte vermittelt, die für meinen Werdegang prägend waren und maßgeblich zur
Entstehung dieses Buches beigetragen haben. Auch hat er das Erstgutachten im Pro-
motionsverfahren erstellt. Herrn Prof. Dr. Hanno Kube, LL.M. (Cornell) danke ich
herzlich für das Zweitgutachten und den begleitenden wissenschaftlichen Aus-
tausch. Frau Prof. Dr. Cornelia Manger-Nestler, LL.M. und Herrn Prof. Dr. Alexan-
der Thiele bin ich für die Aufnahme des Werkes in die Reihe „Beiträge zum Finanz-
und Währungsrecht (FuWR)“ des Mohr Siebeck Verlags verbunden.

Heidelberg, November 2025 Manuel Ackermann

* M. Ackermann, Die Schuldenbremse, in: Wirtschaftsdienst 105 (2025), 659 (662 f.).
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§1 Von der Globalsteuerung zur Konjunkturkomponente:
Das Scheitern der Wirtschaftspolitik und Darstellung der

Hypothesen

Als Ende der 1960er Jahre der Anteil der öffentlichen Ausgaben am Sozialprodukt
einen Wert von über 40% erreichte,1 war eine Finanzpolitik der Zurückhaltung, die
ihre Mittel nur zur Deckung des Staats- und Verwaltungsbedarfs nutzt, nicht länger
fortzuführen. Sie hat nunmehr die gesamtwirtschaftliche Entwicklung mitbestimmt.2
Populär wurde die Idee einer Globalsteuerung als „umfassende, jeden punktuellen
Interventionismus vermeidende Form“ einer wirtschaftlichen Einflussnahme, wel-
che auf die „Steuerung der makroökonomischen Kreislaufgrößen – wie Konsum,
Sparen und Investieren“ ausgerichtet ist und wirtschaftspolitische Ziele verfolgt.3
Sie sollte unternehmerische Freiheiten achten,4 die Wirtschaft nur verallgemeinernd
und typisierend beeinflussen,5 eine „lockere hinweisende Planung, nicht […] befeh-
lendes Setzen von gesamtwirtschaftlichen Daten“ darstellen.6 Mit ihr wurde die
Hoffnung einer „krisenfreie[n] Steuerung der Gesamtwirtschaft“ verbunden.7

1 Bundesministerium der Finanzen, Finanzbericht 1968, 1967, S. 231.
2 Bundesministerium der Finanzen, Finanzbericht 1968, 1967, S. 231. Vgl. auch L. Wildmann,

Wirtschaftspolitik, Bd. III, 3. Aufl. 2016, S. 191; H.-P. Ullmann, Das Abgleiten in den Schulden-
staat, 2017, S. 48 ff.

3 Bundesministerium der Finanzen, Finanzbericht 1968, 1967, S. 231. Weitere Definitionen
der Globalsteuerung – auch Globale Wirtschaftssteuerung – finden sich bei P. Kirchhof, in:
W. Kahl /M. Ludwigs, Handbuch des Verwaltungsrechts, Bd. V, 1. Aufl. 2023, §159 Rn. 3;
M. Rodi, in: W. Kahl /C. Waldhoff /C. Walter, Bonner Kommentar zum GG, 114. Erg.-Lfg. 2004,
Art. 109 Rn. 142; K. Stern /P. Münch /K.-H. Hansmeyer, Gesetz zur Förderung der Stabilität und
des Wachstums der Wirtschaft, 2. Aufl. 1972, S. 79.

4 J. Huffschmid, Die Politik des Kapitals, 8. Aufl. 1972, S. 119.
5 P. Kirchhof, in: W. Kahl /M. Ludwigs, Handbuch des Verwaltungsrechts, Bd. V, 1. Aufl.

2023, §159 Rn. 3.
6 J. Huffschmid, Die Politik des Kapitals, 8. Aufl. 1972, S. 126. Vgl. auch A. Ritschl, Finanz-

politik im Bundesstaat, in: FS Bundesministerium der Finanzen, 2024, S. 152 (157).
7 U. Andersen, in: U. Kempf /H.-G. Merz, Kanzler und Minister 1949–1998, 1. Aufl. 2001,

S. 587.



I. Antizyklische Gestaltung der Staatsausgaben

In ihrem Mittelpunkt stand die antizyklische Gestaltung der Staatsausgaben: Ist die
Nachfrage in wirtschaftlich schlechten Zeiten geschwächt, soll der Staat seine Aus-
gaben ausweiten, um die Wirtschaft zu stärken. Zur Finanzierung der zusätzlichen
Ausgaben sollen nicht Steuern erhöht werden, da sonst private Kaufkraft abgeschöpft
und die Nachfrage von Privaten auf den Staat verlagert werde. Stattdessen müssen
die zusätzlichen Ausgaben durch Kredite finanziert werden („deficit spending“).
Umgekehrt sei bei der anschließenden Erholung der Wirtschaft, wenn die Nachfrage
das vorhandene Angebot überschreite, der Staat dazu aufgerufen, seine Ausgaben zu
senken und Kredite zu tilgen („surplus saving“).8 Er übernehme eine „Lückenbüßer-
funktion für die private Nachfrage […] [und] die private Verschuldungsbereit-
schaft“,9 habe systematisch und nicht nur fallweise, im Vorhinein und nicht nur im
Nachhinein, planend und lenkend in Wirtschaftsprozesse einzugreifen.10

II. Gefahren der Staatsverschuldung

Mit der Haushaltsrechtsreform im Jahr 196711 wurde daher Bund und Ländern in
Art. 109 Abs. 2 GG a.F. aufgegeben, den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen
Gleichgewichts bei ihrer Haushaltswirtschaft Rechnung zu tragen. Parallel nahm die
Reform der Schuldenregel des Bundes in Art. 115 GG im Jahr 196912 mit der Aus-
nahme bei einer „Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts“ (Art. 115
Abs. 1 S. 2 Hs. 2 GG a.F.) einen neuen Verschuldungstatbestand ins Grundgesetz
auf. Doch wahrte das deutsche Verfassungsrecht bis zur Ausrichtung auf das gesamt-
wirtschaftliche Gleichgewicht eine historisch kritische Sichtweise auf die Staatsver-
schuldung.13 Denn „Schulden sind […] ein Versuch, Handlungsfähigkeit zu lei-
hen“:14 Selbst im Falle zinsloser Kredite trägt eine spätere Generation die Lasten
einer vorhergehenden Generation, weil für die Tilgung zusätzliche Mittel und damit
Steuererhöhungen notwendig werden. Treten Zinszahlungen hinzu, müssen diese
kontinuierlich durch Steuern finanziert werden, die das Lebenseinkommen gegen-
wärtiger und künftiger Einkommensbezieher verkürzen.15 Immer höhere Steuerzah-

4 §1 Von der Globalsteuerung zur Konjunkturkomponente

8 W. Abelshauser, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, 3. Aufl. 2025, S. 372; H. Beck /P. Aloys,
Staatsverschuldung, 2. Aufl. 2013, S. 34.

9 H.-J. Krupp, Staatsverschuldung, in: Arbeitsgemeinschaft deutscher wirtschaftswissen-
schaftlicher Forschungsinstitute, Probleme der Staatsverschuldung, 1980, S. 141 (143).

10 H. D. Jarass, in: H. D. Jarass, Wirtschaftsverwaltungsrecht mit Wirtschaftsverfassungs-
recht, 3. Aufl. 1997, §1 Rn. 11.

11 Fünfzehntes Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes v. 8.6.1967, BGBl. I S. 581.
12 Zwanzigstes Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes v. 12.5.1969, BGBl. I S. 357.
13 C. Ohler, in: K. Stern /H. Sodan /M. Möstl, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutsch-

land im europäischen Staatenverbund, Bd. II, 2. Aufl. 2022, §57 Rn. 35.
14 L. Haffert, Freiheit von Schulden, 2015, S. 16.
15 W. G. Bowen /R. G. Davis /D. H. Kopf, The Public Debt, in: The American Economic Re-

view 50 (1960), 701 (702ff.).



lungen werden notwendig, wenn neue Kredite aufgenommen werden. Neuverschul-
dung dient dann nur noch der Zahlung des Schuldendienstes auf bestehende Schul-
den – es entsteht eine „Schuldenfalle“.16 Der Handlungsraum des Haushaltsgesetz-
gebers wird verkürzt.17

III. Das Scheitern der Globalsteuerung

Der mehr politische als wirtschaftswissenschaftliche „Kniff“18 der Unterscheidung
von Makro- und Mikroebene ist nicht gelungen: Die Globalsteuerung ist geschei-
tert.19 Der Optimismus, die Pferde wieder zum Saufen zu bewegen,20 wurde ent-
täuscht – stattdessen hat sich die schon damals erkannte Gefahr verwirklicht, dass
der „Staat […] die Pferde zwar zur Tränke führen [konnte], doch [sie selber] saufen
mussten“.21 Der Fiskalpolitik hat die Menschenkenntnis gefehlt, wenn sie den Men-
schen entsprechend dem ökonomischen Menschenbild eines „homo oeconomicus“
als rational denkend und lenkungsfähig betrachtet hat,22 mit der Notwendigkeit von
Wachstums- statt Krisenpolitik23 von Vorhersehbarkeit des wirtschaftlichen Gesche-
hens ausgegangen ist. Ihr ist es nicht gelungen, die Konjunkturzyklen zuverlässig zu
interpretieren, Maßnahmen wirkten zeitverzögert24 und verfehlten dadurch ihre Wir-
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16 J. Priewe, Fiskalpolitik in einem makroökonomischen Wachstums- und Beschäftigungs-
konzept, in: A. Truger /R. Welzmüller, Chancen der Währungsunion nutzen, 2002, S. 75 (84).

17 B. U. Wigger, Grundzüge der Finanzwissenschaft, 2. Aufl. 2006, S. 192.
18 J. Huffschmid, Die Politik des Kapitals, 8. Aufl. 1972, S. 121.
19 BVerfG, Urt. v. 9.7.2007, Az. 2 BvF 1 /04, BVerfGE 119, 96 (141f.) – Bundeshaushalt 2004;

C. Ohler, in: K. Stern /H. Sodan /M. Möstl, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland im
europäischen Staatenverbund, Bd. II, 2. Aufl. 2022, §57 Rn. 21; U. Sacksofsky, Die Justitiabilität
der Schuldenregel, in: C. Kastrop /G. Meister-Scheufelen /M. Sudhof, Die neuen Schuldenregeln
im Grundgesetz, 2010, S. 393 (398f.); C.-M. Gaul, Konjunkturprogramme in der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland, Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Info-Brief
WD 5 – 3010 – 009 /09 v. 22.1.2009, S. 16 ff.; H. Körner, Globalsteuerung heute, in: Wirtschafts-
dienst 84 (2004), 798.

20 K. Schiller, Auf der Vortragsveranstaltung der Rheinisch-Westfälischen Börse zu Düssel-
dorf am 25. Januar 1967, in: Pressestelle des Bundesministeriums für Wirtschaft, Reden zur Wirt-
schaftspolitik, Bd. 1, 1967, S. 25 (36f.).

21 W. Abelshauser, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, 3. Aufl. 2025, S. 373. Die Aussage geht
zurück auf J. M. Keynes, The Means to Prosperity (1933), in: J. M. Keynes, The collected writings
of John Maynard Keynes, Bd. IX, 1972, S. 335 (357): „We cannot, by international action, make
the horses drink. That is their domestic affair. But we can provide them with water.“

22 P. Kirchhof, Die Entwicklung der Bundesrepublik in normativer Nachhaltigkeit, in: AöR
149 (2024), 389 (449); P. Kirchhof, Geld im Sog der Negativzinsen, 2021, S. 95, 193. L. Zingales,
„Wir brauchen dringend mehr Ordoliberalismus“, in: PWP 23 (2022), 271 (272) hat diese Fehl-
vorstellung prägnant beschrieben: „Es ist schon lustig, dass die meisten Ökonomen denken, dass
jeder durch Anreize und Geld motiviert ist – nur sie selbst nicht.“

23 Deutscher Bundestag, Stenographischer Bericht v. 15.9.1966, S. 2785.
24 Zur Zeitverzögerung diskretionärer Fiskalpolitik: P. Krugman /R. Wells, Volkswirtschafts-

lehre, 3. Aufl. 2023, S. 875 ff.; D. Brümmerhoff /T. Büttner, Finanzwissenschaft, 12. Aufl. 2018,
S. 384 (Diagnose-, Prognose-, Planungs-, Entscheidungs-, Durchführungs-, Reaktions-, Durchset-



kung, die Staatsausgaben wurden im Abschwung einseitig ausgedehnt, ohne dass im
Aufschwung gespart wurde.25 Der Schuldenstand des Staates stieg kontinuierlich
an.26 Bereits 20 Jahre später war die Abweichung von den vier Zielen des gesamt-
wirtschaftlichen Gleichgewichts (Stabilität des Preisniveaus, hoher Beschäftigungs-
stand, außenwirtschaftliches Gleichgewicht, stetiges und angemessenes Wirtschafts-
wachstum)27 größer als vor der konjunkturpolitischen Neuausrichtung.28 Die „Mach-
barkeit der Konjunktur“,29 die Steuerung der Gesamtwirtschaft durch den Staat in
einer globalisierten Welt erwies sich als eine Illusion.30 Das Regelungskonzept der
Art. 109 Abs. 2 GG a.F. und Art. 115 Abs. 1 S. 2 GG a.F. hat sich als revisions-
bedürftig erwiesen und seine Funktion als „verfassungsrechtliches Instrument ratio-
naler Steuerung und Begrenzung staatlicher Schuldenpolitik“ verfehlt.31

IV. Reform der Finanzverfassung

Die Föderalismusreform II32 nahm die Schwächen der grundgesetzlichen Schulden-
regel und geänderte Rahmenbedingungen durch die Globalisierung, den demogra-
phischen Wandel und die Europäische Integration zum Anlass,33 durch eine Neufas-
sung der Art. 109 und Art. 115 GG den Weg für eine „konjunkturgerechte und zu-
kunftsorientierte“ Finanzpolitik zu weisen.34 Die mit dieser Aufgabe im Jahr 2006

6 §1 Von der Globalsteuerung zur Konjunkturkomponente

zungsverzögerungen); M. C. Burda /C. Wyplosz, Makroökonomie, 4. Aufl. 2018, S. 401 ff.;
H. Pünder, in: W. Höfling /S. Augsberg /S. Rixen, Berliner Kommentar zum GG, 30. Erg.-Lfg.
VII /10, Art. 115 Rn. 28.

25 C. A. Conrad, Angewandte Makroökonomie, 2. Aufl. 2020, S. 230 f.
26 Entwurf des 57. Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 91c, 91d, 104b, 109,

109a, 115, 143d) v. 24.3.2009, BT-Drs. 16 /12410, S. 5; H. Beck /P. Aloys, Staatsverschuldung,
2. Aufl. 2013, S. 45 ff.; H. Pünder, in: J. Isensee /P. Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, Bd. V,
3. Aufl. 2007, §123 Rn. 11 ff.

27 §1 StabG.
28 Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft, Konjunkturpolitik – neu

betrachtet, 1983, S. 3.
29 Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Zur

Begrenzung der Staatsverschuldung nach Art. 115 GG und zur Aufgabe des Stabilitäts- und
Wachstumsgesetzes, Gutachten Nr. 01 /08, März 2008, S. 7, 24.

30 Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages
(138. Sitzung) und des Finanzausschusses des Bundesrates v. 4.5.2009, Protokoll Nr. 138, S. 35.

31 BVerfG, Urt. v. 9.7.2007, Az. 2 BvF 1 /04, BVerfGE 119, 96 (141f.) – Bundeshaushalt 2004.
32 Vgl. zur Föderalismusreform II: S. Bajohr, Die Schuldenbremse, 1. Aufl. 2016, S. 27; Deut-

scher Bundestag /Bundesrat, Die gemeinsame Kommission von Bundestag und Bundesrat zur
Modernisierung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen, 2010; U. Häde, Die Ergebnisse der zwei-
ten Stufe der Föderalismusreform, in: AöR 135 (2010), 541; I. Härtel, Föderalismusreform II, in:
JZ 2008, 437.

33 Bundesministerium der Finanzen, Notwendigkeit und Inhalt einer neuen Schuldenregelung
im Grundgesetz v. 23.1.2008, K-Drs. 096, S. 1 ff.

34 Entwurf des 57. Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 91c, 91d, 104b, 109,
109a, 115, 143d) v. 24.3.2009, BT-Drs. 16 /12410, S. 5.



betraute Föderalismuskommission II35 war sich einig darüber, dass „nur ein finan-
ziell solider Staat, der sich in guten Zeiten durch konsequente Konsolidierung Spiel-
räume schafft, auch in schwierigen Zeiten handlungsfähig bleibt“.36 Die Finanzver-
fassung wurde daher im Jahr 2009 reformiert.37

V. Hypothesen zur Konjunkturkomponente

Die Erfahrungen der Globalsteuerung berücksichtigt vor allem die seitdem be-
stehende konjunkturelle Verschuldungsmöglichkeit der Konjunkturkomponente
(Art. 109 Abs. 3 S. 2, Art. 115 Abs. 2 S. 3 GG): Durch sie werden die Parlamente
von Bund und Ländern zur Aufnahme und Tilgung von Krediten in Abhängigkeit
von der konjunkturellen Entwicklung ermächtigt und verpflichtet. Gewährleistet
wird durch ihren mathematisch begrenzten Umfang ein konjunkturneutraler Staats-
haushalt.

Der Staat greift damit zum einen nicht länger in einem politisch bestimmten Aus-
maß gestaltend in den Wirtschaftsablauf ein, sondern beschränkt sich auf eine passi-
ve Glättung des Konjunkturverlaufs zur Stabilisierung der Gesamtwirtschaft in
einem zahlenmäßig definierten Rahmen. Nicht Parlament und Regierung werden
durch die Ausstattung mit finanziellen Mitteln zur Steuerung der wirtschaftlichen
Abläufe befähigt, stattdessen wird der Haushalt anpassungs- und konjunkturfähig.
Die Konjunkturkomponente ist durch ihre Berechnungsgrundlage auf eine stationä-
re, nicht eine expandierende Wirtschaft gerichtet, enthält keinen Wachstumsauftrag;
sie verzichtet auf einen konjunkturellen Impuls.

Zum andern suchen Konjunkturkredite durch die verfassungsrechtlich verbind-
liche Symmetrie theoretisch Verschuldungsneutralität zu gewährleisten. Die aus
dem gesamtwirtschaftlichen Gleichgewicht abgeleitete Tilgungspflicht wird erst-
mals durch einen numerischen Wert ergänzt, praktisch aufgrund insbesondere einer
unzureichenden Berechnungsmethode verfehlt. Die Konjunkturkomponente setzt
damit nicht die Idee der Globalsteuerung fort, sondern definiert neue Maßstäbe so-
wie Ziele und stattet sie mit Verbindlichkeit aus – die konjunkturelle Kreditaufnah-
me hat eine neue Ordnung.
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35 Für die Föderalismusreform II wurde die „gemeinsame Kommission zur Modernisierung
der Bund-Länder-Finanzbeziehungen“ eingesetzt, Einsetzung einer gemeinsamen Kommission
zur Modernisierung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen v. 14.12.2006, BT-Drs. 16 /3885.

36 Deutscher Bundestag /Bundesrat, Die gemeinsame Kommission von Bundestag und Bun-
desrat zur Modernisierung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen, 2010, S. 3.

37 57. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 91c, 91d, 104b, 109, 109a, 115, 143d)
v. 29.7.2009, BGBl. I S. 2248.





§2 Die Grundlagen der Globalsteuerung und
die neuen Schuldenregeln der Föderalismusreform II

Motiviert war die Globalsteuerung zudem durch die wirtschaftliche Entwicklung
Mitte der 1960er Jahre: Als das Wirtschaftswachstum infolge der ersten Rezession
der Nachkriegszeit stagnierte und die Arbeitslosenquote einen Wert von 2% er-
reichte, wurden Forderungen nach einer staatlichen Steuerung der Wirtschaft laut.1
Karl Schiller, der von 1966 bis 1972 Bundesminister für Wirtschaft und von 1971
bis 1972 auch Bundesminister für Finanzen war,2 wurde mit seiner jahrzehntelangen
wirtschaftswissenschaftlichen Forschung3 Hauptakteur der Diskussion für ein Um-
denken der Finanzpolitik.4 Die politischen Mehrheiten sicherte ihm die Unterstüt-
zung durch den Finanzminister Franz Josef Strauß.5 Aufgrund der zunehmenden
Komplexität des Wirtschaftsgeschehens reichten aus Schillers Sicht „Preismecha-
nismus und freier Wettbewerb als Ordnungselemente [in einer modernen Wirt-
schaftspolitik] nicht mehr aus“. Erforderlich sei eine „globale[ ] Rahmenplanung“.
Die moderne Wirtschaftspolitik sei auf „Kommunikation und Kooperation“ ange-
legt, welche „Rationalität und Einsicht“ in der Gesellschaft erfordere. Der Staat
werde „aufklären, orientieren und ordnen“. Das Marktgeschehen sei zu analysieren
und zusammenzufassen, es soll die „künftige Entwicklung von Wirtschaft und Ge-
sellschaft in die Gegenwart ‚zurückprojiziert‘ werden“. Auftrag sei damit eine
„planvoll und rechtzeitig herbeigeführte Evolution“, um den Zusammenbruch der
Ordnung zu vermeiden und übertriebene Staatsverantwortung zu bannen.6

1 W. Abelshauser, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, 3. Aufl. 2025, S. 304.
2 U. Andersen, in: U. Kempf /H.-G. Merz, Kanzler und Minister 1949–1998, 1. Aufl. 2001,

S. 583.
3 Vgl. die Habilitationsschrift von Karl Schiller, in deren Vorwort Gerhard Mackenroth in

Bezug auf die Untersuchung von einem „Hilfsmittel für die Neuordnung der Weltwirtschaft nach
dem Kriege“ spricht: K. Schiller, Marktregulierung und Marktordnung in der Weltagrarwirtschaft,
1940, S. III.

4 J. Huffschmid, Die Politik des Kapitals, 8. Aufl. 1972, S. 114 ff.; U. Andersen, in: U. Kempf /
H.-G. Merz, Kanzler und Minister 1949–1998, 1. Aufl. 2001, S. 584. Vgl. auch H. Siekmann, in:
M. Sachs, GG, 10. Aufl. 2024, Art. 109 Rn. 36.

5 M. Hochstätter, Karl Schiller, 2006, S. 7 f.; W. Frotscher /B. Pieroth, Verfassungsgeschichte,
20. Aufl. 2022, Rn. 940.

6 K. Schiller, Zukunftsaufgaben der Industriegesellschaft, in: A. Shonfield, Geplanter Kapita-
lismus (1965), Übersetzung v. M. Carroux, 1968, S. XIXff.



I. Verfassungsrechtliche Verankerung der
Konjunktursteuerungsaufgabe

Der Meilenstein bei der Aufnahme dieser fiskalpolitischen Idee in die Verfassung ist
das „Troeger-Gutachten“, das die „Mittel einer wirtschaftlich rationalen Fiskal- und
Kreditpolitik“ beleuchtete.7 Es verknüpfte die Haushaltspolitik von Bund und Län-
dern hinsichtlich der konjunkturpolitischen Zwecksetzung und favorisierte eine Re-
gelung im Grundgesetz.8

1. Verpflichtung auf das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht

Den „Auftakt“9 für den fiskalpolitischen Paradigmenwechsel machte die Haushalts-
rechtsreform 1967, als in Art. 109 Abs. 2 GG a.F. Bund und Länder bei ihrer Haus-
haltswirtschaft auf die Erfordernisse des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts
verpflichtet wurden. Diese Formulierung ergänzte die Funktionen des Haushalts
um die Aufgabe der Steuerung des „wirtschaftlichen, […] konjunkturellen Gesche-
hens“10 – neben die Bedarfsdeckungsfunktion11 ist eine wirtschaftspolitische Len-
kungsfunktion12 getreten.13 Der staatliche Haushalt wurde Mittel der Globalsteue-
rung.14 Die Konjunktursteuerung bildete eine „staatliche Aufgabe“, welche aus der
Verantwortung für das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht erwächst.15 Jedenfalls

10 §2 Die Grundlagen der Globalsteuerung und die neuen Schuldenregeln

7 W. Höfling, Staatsschuldenrecht, 1992, S. 134 f.; Kommission für die Finanzreform, Gutach-
ten über die Finanzreform in der Bundesrepublik Deutschland, 1966, S. 125 ff.

8 W. Höfling, Staatsschuldenrecht, 1992, S. 134; Schriftlicher Bericht des Rechtsausschusses
(12. Ausschuß) über den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf des fünfzehnten Ge-
setzes zur Änderung des Grundgesetzes v. 5.5.1967, zu BT-Drs. V /1686, S. 2.

9 Bundesministerium der Finanzen, Monatsbericht, August 2019, S. 27.
10 K. Stern /P. Münch /K.-H. Hansmeyer, Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachs-

tums der Wirtschaft, 2. Aufl. 1972, S. 99.
11 Auch „Bedarfsdeckungsfinanz“, F. Neumark, Grundsätze und Arten der Haushaltsführung

und Finanzbedarfsdeckung, in: W. Gerloff /F. Neumark, Handbuch der Finanzwissenschaft, Bd. I,
2. Aufl. 1952, S. 607.

12 Auch „Ordnungsfinanz“, W. Gerloff, Steuerwirtschaftslehre, in: W. Gerloff /F. Neumark,
Handbuch der Finanzwissenschaft, Bd. II, 2. Aufl. 1952, S. 257.

13 BVerfG, Urt. v. 18.4.1989, Az. 2 BvF 1 /82, BVerfGE 79, 311 (331 f.) – Staatsverschuldung;
H. Kube, in: G. Dürig /R. Herzog /R. Scholz, GG, 107. Erg.-Lfg. 2025, Art. 109 Rn. 17; M. Droe-
ge, in: W. Kahl /M. Ludwigs, Handbuch des Verwaltungsrechts, Bd. III, 1. Aufl. 2022, §88
Rn. 15; G. Brenner /C. E. Haury /E.-M. Lipp, Staatsverschuldung und Verfassung, in: Finanz-
Archiv 38 (1980), 236 (237); Bundesministerium der Finanzen, Finanzbericht 1961, 2. Aufl.
1960, S. 85. Uneinheitlich beurteilt wird, ob und welche der Funktionen Vorrang hat, vgl.
K. Stern /P. Münch /K.-H. Hansmeyer, Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums
der Wirtschaft, 2. Aufl. 1972, S. 103.

14 K. Stern /P. Münch /K.-H. Hansmeyer, Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachs-
tums der Wirtschaft, 2. Aufl. 1972, S. 39.

15 J. Falter, Die Schuldenbremse des Grundgesetzes und ihre Umsetzung in den Ländern,
2021, S. 198. Vgl. auch K. Stern /P. Münch /K.-H. Hansmeyer, Gesetz zur Förderung der Stabilität
und des Wachstums der Wirtschaft, 2. Aufl. 1972, S. 70 f.



Register

Adam Smith 35, 90, 309
Angebotsschocks 207
Angebotssteuerung 209
Artikel 115-Gesetz 78
Artikel 115-Verordnung 78
Ausgaben, staatliche 27
Ausgabenregel 290, 292

Begründungserfordernis 243
Bruttoinlandsprodukt
– erwartetes 132
– Revisionen 134
Bruttokreditaufnahme 154
Budgetsemielastizität 78, 135, 188
– Aktualisierung 140
– Aufteilung 138
– Berechnung 137
– Definition 137
– Kritik 141
– OECD-KOM-Ansatz 138
– Reform 288, 297
– Verfahrensänderungen 139
Budgetsensitivität siehe Budgetsemi-

elastizität
Bundesländer 247
– Haushaltsdisziplin, europäische

255
– Konjunkturbereinigung 249–259
– Kontrollkonto 259, 263
– Rücklagen 261
– Schuldenregeln 256
– Stabilisatoren, automatische 248
– Symmetrie 253
– Symmetriekonto 260, 261
– Überwachung 259
– Verschuldung, konjunkturelle 247
– Verschuldung, strukturelle 256
Bundesverfassungsgericht 19, 108, 110, 153,

179, 194, 206, 211, 239, 241, 311

Code of Conduct 124, 160

David Hume 307
David Ricardo 334
deficit spending 4, 11, 204
Defizit
– konjunkturelles 100, 103
– strukturelles 100, 102
Defizitprotokoll siehe Maastricht-Kriterien

ECOFIN 124
Einkommensteuertarif, progressiver 103
Europäischer Stabilitäts- und Wachstums-

pakt 40
– Nettoausgabenpfad 290
– Ausweichklausel 49–50
– close-to-balance-Grundsatz 48, 62, 104
– Defizitverfahren 50
– Gesamtstaat 54
– Haushaltsregeln, numerische 52
– investment clause 316
– Kontrollkonto 291
– korrektiver Arm 49
– Medium-Term Budgetary Objectives

48
– präventiver Arm 48
– Reform 41
– Saldo, struktureller 105
– Sanktionsaufteilung 47, 53
Europäische Zentralbank 230
– Instrumente 230
– Strategie, geldpolitische 232
– Unabhängigkeit 232
Europäisches System Volkswirtschaftlicher

Gesamtrechnungen 60
Europarecht
– Anwendungsvorrang 46
– Defizitgrenzen 39
Extrahaushalt siehe Sondervermögen

finanzielle Transaktionen 62
Finanzplanung, mehrjährige 219
Finanzpolitik siehe Fiskalpolitik



fiscal policy 23
Fiskalpakt siehe Fiskalvertrag
Fiskalpolitik 95
– antizyklische 4, 31
– diskretionäre 100
– prozyklische 22, 102, 143
– Zeitverzögerung 5
Fiskalvertrag 67
Föderalismusreform II 6, 12, 44, 103, 108,

114, 117, 144, 240
Fortschritt, technischer 127, 227
Franz Josef Strauß 9
functional finance 23

Geldpolitik 228
– Reichweite 236
– Verhältnis zur Fiskalpolitik 233
Generationengerechtigkeit 4, 92
gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht 10,
19, 123, 180, 238

– als Gebot antizyklischer Fiskalpolitik 32
– als Optimierungsgebot 71
– als Verbot prozyklischer Fiskalpolitik 32
– als Verpflichtung zum Schuldenabbau

35
– Definition 6, 111, 216, 223
– Gefährdung 110
– Regulierungsfunktion 34
– Störung 4, 108–109, 217, 221, 245
– Verhältnis zum Europarecht 71
– Verhältnis zur Preisstabilität 70
Gewährleistungsübernahmen 64
Globalisierung 87, 99
Globalsteuerung 3, 5, 9, 116, 188, 204, 211,

227
– Rechtfertigung, ökonomische 86
goldene Regel 308
Grundrechtseingriff 189

Haushalt
– Ausgleich, formeller 34, 155
– Ausgleich, jährlicher 102
– Ausgleich, materieller 12, 81, 155
– Ausgleich, struktureller 107
– Ausgleich, zyklischer 101
– automatisch-stabilisierender 103, 150
– Bedarfsdeckungsfunktion 10
– Grundsätze 77, 155, 159, 179, 243
– konjunkturneutraler 7, 117, 135
– Lenkungsfunktion 10, 219

Haushaltsdisziplin, europäische 39, 60–61
Haushaltsplan 12
Haushaltsrechtsreform 1967/1969 4, 10, 19,

110, 239
Hodrick-Prescott-Filter 270
homo oeconomicus 5, 21, 30

Inflationserwartungen 121
Investitionen 27
– crowding-out 313
– im Europarecht 316
– kreditfinanzierte 308
– mit der Konjunkturkomponente 314
– mit der Strukturkomponente 315
– Nettoinvestitionen 311
– staatliche 309
– Wachstum 310
IS-LM-Modell 225

John Maynard Keynes 21, 86, 93, 102,
310

– als Vater der Konjunkturpolitik 25
– animal spirits 30
– Casinokapitalismus 29
– Depressionstheorie 87
– General Theory 22
– Langfristperspektive 88
– Theorie der effektiven Nachfrage 26
– Unterbeschäftigungsgleichgewicht 28
Josef A. Schumpeter 28
Justiziabilität 239

Karl Schiller 9, 97, 205, 239
Keynesianismus 25
Kommunen 250
Konjunkturausgleichsrücklage 110, 222
Konjunkturbereinigung 106, 117, 188
– Anforderungen 279, 291
– Commonly Agreed Methodology 123
– Datengrundlage 128
– Faktoren 126
– Inflation 289, 295
– Konsolidierungshilfeverfahren 142
– Modellierung 127
– Plausibilitätsprüfung 277
– Produktionsfunktionsansatz 125, 228
– Produktionslücke 237
– Realitätsnähe 242
– Rechtmäßigkeit 159
– Reform 278–303

388 Register



– Transparenz 161
– Verfahren 123
Konjunkturstabilisierung 7, 104, 187
– Rechtfertigung, ökonomische 90
Konjunktursteuerung 204
– Bedürfnis 28
– Rechtfertigung, ökonomische 22, 30
Konjunkturzyklen 146
Konsolidierung im Abschwung 93
Kontrollkonto 13, 165, 259, 332
– als Kreditausnahme 174
– als Planungsinstrument 171
– als Symmetrienachweis 170
– als Verbindung zum Europarecht 170
– Ausgestaltung 165
– Berechnung 167
– Buchung 168
– Guthaben 175
– Nachtragshaushalt 177
– Rückführung, konjunkturgerechte 171
– Zweck 169
Kredit 154
Kreditaufnahmepflicht 223
Kreditermächtigungen
– Geltungsdauer 156, 158
– Kassenwirksamkeit 156
– Zweckbindung 159
Krisenregel 289, 294

Lastenverteilung, intergenerative 83
Leitzinsen 230
Lorenz von Stein 36, 305

Maastricht-Kriterien 39, 105
magisches Viereck 216
Makroökonomischer Dialog 237
Marktmechanismen 28, 90
Milton Friedman 24
Modern Monetary Theory 320
Multiplikator 93, 103, 196, 293
– Effekt 27, 94, 326

Nachfrage, gesamtwirtschaftliche 27
Nachfragesteuerung 206
Nachrangigkeit der Kreditaufnahme 85
– aufgrund des Demokratieprinzips 83
– aufgrund des Steuerstaatsprinzips 83
– von Notlagenkrediten 84
Nachtragshaushalt 177
– Verpflichtung zur Aufstellung 179

NAIRU siehe NAWRU
NAWRU 121, 275
Nebenhaushalt siehe Sondervermögen
Normallage 79, 108–109, 111
– Abweichung 132
– als Korridor 112–116
– Definition 112
Notlagenklausel 81, 84, 108, 193, 332
– Ausnahmecharakter 194
– Gefahren 196
– Justiziabilität 241
– Konjunktursteuerung 195
– Tilgungsplan 13, 197, 201
– Verhältnis zur Struktur- und Konjunktur-

komponente 199

Ökonomie 19
– Einfluss auf die Auslegung 19
– Einfluss auf die Finanzverfassung

23
– Mainstream 20
– Menschenbild siehe homo oeconomicus
– Pluralität 20
Okun’s Law 120

Parallelpolitik 22, 93
Pay as you use-Prinzip 92
Phillips-Kurve 120
Preismechanismus siehe Say’sches Gesetz
Preisstabilität 229
Produktionslücke 77, 94, 132
– Revisionen 134
– Umrechnung 133
Produktionspotenzial 77, 112
– Auslastungsgrad 120
– Definition 118, 122
– Normalauslastung 122
– Produktionsfaktoren 119
– Zweck 206
pump-priming 87

Reallöhne 29
Rechtsänderungen 141
Regel-Ausnahme-Verhältnis 79, 112,

159
Reinigungskrise 28
Revisionen 267, 282
– Budgetsemielastizität 268
– Produktionspotenzial 269
Ricardianische Äquivalenz 91

Register 389



Sachverständigenrat 94, 100, 102, 104, 117,
187, 283

Say’sches Gesetz 28
Schuldenbremse
– des Bundes 13
– Neuverschuldungsverbot 85
– Wirksamkeit 331, 333
– Zweck 85, 305
Schuldenfalle 5
Schwarze Null 36, 107, 324
Schweiz 104–105, 117, 270, 330
– Ausgabenregel 292
– Ausgleichskonto 165
– Investitionen 315
– Konjunkturfaktor 105
– Symmetrie 150
Selbstfinanzierung 102, 196, 326
SKS-Vertrag siehe Fiskalvertrag
Sondervermögen 57, 154
Staatsanleihen 91
Staatsverschuldung
– als außerordentliches Deckungsmittel 11
– Gefahren 11
– implizite 328
– Parlamentsvorbehalt 65
– Tilgung 102
– Zinsen 90
– Zukunftsbelastung 91
Stabilisatoren, automatische 96, 100, 104,

106–107, 117, 131, 136, 187, 192, 291,
314

– auf europäischer Ebene 99
– Begriff 96
– Voraussetzungen 98
– Wirkung 98
Stabilitätsgesetz 11, 110, 205, 215, 244
– Instrumente 218
– Reform 216
– Verbindlichkeit 220
Stabilitätsrat 14, 218, 251
– Instrumente 56
– Überwachung der Schuldenregel 55
– Überwachung des strukturellen Defizits

55
– Unabhängiger Beirat 56
Steuern
– Steuereinnahmen 97

– Steuererhöhungen 94
– Steuerglättung siehe Tax Smoothing
Steuerstaatsprinzip 82
Strukturkomponente 13, 190, 330
– Abhängigkeit vom Wachstum 190
– als Nachfolgerin der goldenen Regel 109
– Tilgung 191
Strukturpolitik 210
surplus saving 4
Symmetrie 7, 109, 143, 143, 221, 223, 271,

280, 328, 333
– als Kreditaufnahmepflicht 145
– als Rechtspflicht 144
– als Tilgungspflicht 144
– Berechnungsverfahren 151
– Formen 147
– Verschuldungsneutralität 148

Tax Smoothing 95
Totale Faktorproduktivität 126
Tragfähigkeitsindikatoren
– Bruttoschuldenstand 319
– Budgetrestriktion, intertemporale 319
– Realzinsen 323
– Zins-Steuer-Quote 320–321
Transferzahlungen 27, 97
Troeger-Gutachten 10

Umverteilung
– soziale 91
– von Einkommen 90
Unsicherheit 29
unsichtbare Hand 90

Vollbeschäftigung 29, 286, 297

Wachstum 89, 91, 205, 325
– Gleichgewichtstheorien 226
Weimarer Republik 93
Wirtschaftspolitik 229
Wirtschaftswissenschaften siehe Ökonomie

Zinsen 4, 92, 94, 103, 322
– Negativzinsen 324
– Zinsänderungsrisiko 324
Zukunftserwartungen siehe Unsicherheit

390 Register


	Cover
	Titel
	Vorwort��������������
	Inhaltsübersicht�����������������������
	Inhaltsverzeichnis
	Abbildungen������������������
	Abkürzungen������������������
	Einleitung�����������������
	§ 1 Von der Globalsteuerung zur Konjunkturkomponente: Das Scheitern der Wirtschaftspolitik und Darstellung der Hypothesen��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	I. Antizyklische Gestaltung der Staatsausgaben�����������������������������������������������������
	II. Gefahren der Staatsverschuldung������������������������������������������
	III. Das Scheitern der Globalsteuerung���������������������������������������������
	IV. Reform der Finanzverfassung��������������������������������������
	V. Hypothesen zur Konjunkturkomponente���������������������������������������������

	§ 2 Die Grundlagen der Globalsteuerung und die neuen Schuldenregeln der Föderalismusreform II����������������������������������������������������������������������������������������������������
	I. Verfassungsrechtliche Verankerung der Konjunktursteuerungsaufgabe���������������������������������������������������������������������������
	1. Verpflichtung auf das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht�������������������������������������������������������������������



	Register���������������



